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Tarifabweichung: Kontrol-
lierte Dezentralisierung?

Seit Mitte der 1990er Jahre sind in so un-
terschiedlichen Branchen wie der chemi-
schen Industrie, dem Einzelhandel, der
Bauindustrie oder der Metallindustrie von
den Tarifvertragsparteien Möglichkeiten
zur Tarifabweichung vereinbart worden
(vgl. für einen Überblick Bispinck 2004a).
Sie tragen in den Flächentarifverträgen un-
terschiedliche Bezeichnungen wie Härte-
fallklauseln, Sanierungsklauseln, Öffnungs-
klauseln oder Flexibilisierungsinstrumen-
te. Allen diesen Varianten ist gemeinsam,
dass es um betriebliche Unterschreitungen
flächentarifvertraglicher Standards der Ar-
beits- und Einkommensbedingungen geht,
die durch entsprechende Regelungen in
den Flächentarifverträgen legitimiert wer-
den. Zumeist werden die Abweichungen
auch von den oder mit Beteiligung der Ta-
rifvertragsparteien ausgehandelt oder müs-
sen zumindest von ihnen genehmigt wer-
den. Eine vollständige Verlagerung der Re-
gulierungsverantwortung auf die Betriebs-
parteien findet sich nur in wenigen und
inhaltlich eng definierten Fällen (so im
letzten Lohntarifvertrag der Metallindus-
trie vom November 2008 die Verschiebung
der zweiten Stufe der Lohnerhöhung).

Unabhängig von ihrer konkreten Rege-
lung aber sind Tarifabweichungen zunächst
per se eine grundlegende Herausforderung
für die Prägekraft der Flächentarifvertrags-
normen. Nicht zuletzt auch deshalb sind
ihre Auswirkungen in der Literatur so um-

1.1 LEGITIMIERTE 
TARIFUNTERSCHREITUNGEN 

Tarifabweichungen sind ihrer Form nach
betriebliche Beschäftigungsbündnisse.Wie
diese stellen sie „Tauschpakete“ (Massa-
Wirth 2007) mit der Zielkombination aus
Beschäftigungssicherung und Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit dar. Auch
sind sie, wie betriebliche Bündnisse, da-
durch charakterisiert, dass sie eine Vielzahl
originär tariflicher Regelungsgegenstände
behandeln können (Seifert/Massa-Wirth
2005). Zwei Spezifika allerdings unter-
scheiden die Tarifabweichungen von be-
trieblichen Bündnissen: Sie legen Unter-
schreitungen von Tarifnormen fest, und
diese Unterschreitungen sind von den Ta-
rifvertragsparteien legitimiert. Während
betriebliche Bündnisse ansonsten überta-
rifliche Leistungen der Unternehmen –
oder tariflich nicht geregelte Themen –
zum Gegenstand haben, werden bei Tarif-
abweichungen Flächentarifvertragsnor-
men durch niedrigere betriebliche Arbeits-
standards zumindest temporär ersetzt. Da-
durch entsteht eine mehr oder weniger 
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stritten. Die Interpretationen reichen von
der Einschätzung, Tarifabweichungen seien
gelungene Formen der Anpassung kol-
lektivvertraglicher Regulierungen an ge-
wandelte wirtschaftliche Bedingungen (Ja-
cobi 2003) bis hin zu der Bewertung, sie
seien Triebkräfte der Erosion des Tarifsys-
tems (Hassel 1999). Empirische Analysen
der Tarifabweichung stehen jedoch noch
aus. Diese Forschungslücke soll im Folgen-
den durch die Analyse der Entwicklung
und Praxis der Tarifabweichung in der 
chemischen Industrie und der Metallindus-
trie bearbeitet werden. Auf dieser Grund-
lage lassen sich dann empirisch gehalt-
volle Aussagen zur Frage der Auswirkungen 
der Tarifabweichung auf die Flächentarif-
verträge und die Prägekraft ihrer Normen
treffen.1

Chemische Industrie und Metallindus-
trie sind nicht nur traditionell Schlüssel-
branchen des Tarifvertragssystems, sie wei-
sen auch jeweils besonders weitreichende
und dabei in der Form unterschiedliche
Regelungen zur Tarifabweichung auf.Wäh-
rend in der chemischen Industrie die Tarif-
abweichung als gemeinsames Projekt der
Tarifparteien zur Stärkung des Flächen-
tarifvertrages verstanden wird, ist sie in 
der Metallindustrie Ergebnis langanhalten-
der Konflikte, äußeren politischen Drucks
und wachsender Probleme der betriebli-
chen Abweichungspraxis (dazu auch Bis-
pinck 2004b). Und während in der chemi-
schen Industrie Abweichungen als Be-
triebsvereinbarungen mit Zustimmungs-
pflicht der Tarifparteien gestaltet werden,
haben sie in der Metallindustrie den Status
von betriebsbezogenen Ergänzungstarif-
verträgen.
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offene Normkonkurrenz der Arbeitsstan-
dards – mit zunächst uneindeutigen Folgen
hinsichtlich der Prägekraft der Flächenta-
rifverträge.

Aufgrund ihrer Legitimierung seitens
der Tarifvertragsparteien unterscheiden
sich Tarifabweichungen von informellen
Unterschreitungen der Tarifnormen. Diese
wilde Dezentralisierung kann ebenfalls im
Rahmen betrieblicher Bündnisse vorkom-
men (Rehder 2003), sie kann aber auch den
Charakter eines reinen Concession Bar-
gaining ohne Gegenleistungen der Unter-
nehmen haben. Für die wilde Dezentrali-
sierung fällt die Diagnose ihrer Auswir-
kungen auf die Flächentarifverträge ein-
deutig aus: Sie bedeutet eine Erosion der
Tarifvertragsnormen. Tarifnormen verlie-
ren ihre Prägekraft für die unterschreiten-
den Betriebe, und es gibt keine kollektiven
Akteure, die auf Wiedereinhaltung der Ta-
rifnormen drängen würden. Bei der Tarif-
abweichung hingegen wird die Unterschrei-
tung von den Tarifvertragsparteien offiziell
gebilligt und in den meisten Fällen auch
aktiv umgesetzt. Die entscheidende empi-
rische Frage ist daher, ob dies für die Prä-
gekraft der Flächentarifverträge einen Un-
terschied macht.

1.2 INHALTLICHE UND PROZEDURALE
KONTROLLE ALS PROBLEM DER 
TARIFABWEICHUNG

Die Verbindung von Tarifunterschreitung
und Legitimation legt es auf den ersten
Blick nahe, die Tarifabweichung als kon-
trollierte oder organisierte Dezentralisie-
rung zu bezeichnen (Traxler 1995). Denn
in der Kontrolle scheint der entscheidende
Unterschied zur wilden Dezentralisierung
zu bestehen. Die Kontrolle der Tarifabwei-
chung ist jedoch keine Selbstverständlich-
keit, die sich automatisch aus der Existenz
entsprechender Regelungsnormen im Ta-
rifvertrag ergibt. Ob die Tarifabweichung
tatsächlich ein kontrollierter Prozess ist,
kann erst nach Untersuchung der damit
verbundenen sozialen Praktiken und ihrer
materiellen Ergebnisse beurteilt werden.
Sie entsteht nur als Ergebnis einer aktiven
Ordnungsleistung der Tarifakteure. Besteht
eine solche Kontrolle nicht, wäre in den
Auswirkungen kaum ein Unterschied zwi-
schen der Tarifabweichung und der wilden
Dezentralisierung festzustellen.

Die Kontrolle der Tarifabweichung ist
in zwei Richtungen zu untersuchen. Die
erste Richtung ist die inhaltliche Kontrolle.

Damit ist die Kontrolle der Anzahl der Ta-
rifabweichungen und ihrer Inhalte ge-
meint. Je seltener Tarifabweichungen abge-
schlossen werden und je geringer die damit
verbundenen materiellen Konzessionen im
Vergleich zu den Flächentarifvertragsstan-
dards sind, umso eher kann von einer kon-
trollierten Dezentralisierung gesprochen
werden und umso geringer sind die negati-
ven Auswirkungen der Tarifabweichungen
auf die Prägekraft der Flächentarifvertrags-
normen. Auch können Gegenleistungen
der Unternehmen, wie Beschäftigungs-
und Standortsicherung oder Investitions-
zusagen, die materiellen Konzessionen ab-
federn und zumindest teilweise aufwiegen;
zugleich können sie die Perspektive einer
Rückkehr zu den Flächentarifvertragsnor-
men beinhalten.

Die zweite Richtung der Analyse ist die
Prozesskontrolle. Sie bezieht sich auf das
Problem der Artikulation (Crouch 1993),
also die Frage, wie in den Verbandsorgani-
sationen Zuständigkeiten und Kommuni-
kationswege zwischen den Organisations-
ebenen gestaltet werden. Prozesskontrolle
umfasst sowohl die Transparenz von Ver-
fahren und die Entscheidung über die Ein-
leitung von Verfahren – also die Bewertung
der Ausgangsbedingungen in den Unter-
nehmen – als auch die Kontrolle der Ver-
handlungsdynamik und ihrer Ergebnisse.
Dazu gehört auch die Unterbindung der
Konkurrenz über Arbeitskosten, die zwi-
schen unterschiedlichen Unternehmen ei-
ner Branche oder zwischen unterschiedli-
chen Standorten in einem Konzern durch
Tarifabweichungen droht und die zu einem
„Race to the Bottom“ der Arbeitsstandards
führen kann.

Tarifabweichungen sind eine Folge des
– zumindest relativen – Rückgangs der ge-
werkschaftlichen Organisations- und Ver-
handlungsmacht. Ursächlich hierfür ist vor
allem – abgesehen vom Mitgliederverlust
der Gewerkschaften – der Zugewinn an
Verhandlungsmacht, den die Unterneh-
men im Zuge von Globalisierung und Fi-
nanzialisierung gegenüber den Gewerk-
schaften – und übrigens auch gegenüber
ihren Arbeitgeberverbänden – realisieren
können. Die Globalisierung der Produk-
tion ermöglicht ihnen, durch die Entfa-
chung von Standortkonkurrenz Druck auf
Einkommensstandards und Arbeitsbedin-
gungen auszuüben. Und die Orientierung
der Unternehmensgovernance an Normen
und Erwartungen der Finanzmarktakteure
wiederum legitimiert die Steigerung der

Renditeerwartungen und die Auslagerung
von Geschäftsfeldern und Betrieben, die
diesen Erwartungen nicht gerecht werden.
Daher überrascht es nicht, dass die Initiati-
ve zur Tarifabweichung bei den Unterneh-
men liegt, sei es in Form einer konkreten
Forderung nach Tarifunterschreitungen
oder nur in Form eines allgemeinen Droh-
szenarios. Die Gewerkschaften befinden
sich in einer defensiven Position, die ihnen
die Kontrolle von Tarifabweichungen na-
turgemäß erschwert.

2
Tarifliche Regelungen 
zur Tarifabweichung 
in den Branchen 

In den beiden Untersuchungsbranchen
wurden bereits in der ersten Hälfte der
1990er Jahre Regelungen zur Tarifabwei-
chung in den Flächentarifverträgen veran-
kert, und in beiden Branchen wurden die-
se Regelungen schrittweise thematisch und
hinsichtlich ihrer Bedingungen und Gel-
tungsbereiche ausgeweitet. Dies geschah je-
doch unter sehr unterschiedlichen tarifpo-
litischen Vorzeichen.

2.1 CHEMISCHE INDUSTRIE

In den Tarifverträgen der chemischen In-
dustrie existieren mehrere Regelungen zur
Tarifabweichung. Sie werden von den 
Tarifparteien selber als Öffnungsklauseln
oder Flexibilisierungsinstrumente bezeich-
net und als tarifpolitische Innovationen be-
trachtet, die die Flexibilisierungsmöglich-
keiten für die Unternehmen erhöhen und
dadurch die Prägekraft des Flächentarif-
vertrages stärken wie auch die Tarifbin-
dung sichern sollen. Diese Regelungen
wurden vor dem Hintergrund einer hohen
Tarifbindung abgeschlossen. Der Organi-
sationsgrad der Arbeitgeberverbände nach
Unternehmen liegt bei über 50 % und der
nach Beschäftigten nach Angaben der In-
dustriegewerkschaft Bergbau, Chemie, En-
ergie (IG BCE) bei knapp 90 %; legt man
die Daten des Instituts für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung (IAB) zugrunde, be-
wegt sich Letzterer im Jahr 2007 für West-
deutschland zwischen 81 % (Bergbau und
Energie) und 64 % (Grundstoffverarbei-
tung) (Ellguth/ Kohaut 2008).

Insgesamt gibt es fünf tarifliche Rege-
lungen, die betriebsbezogene Unterschrei-
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tungen von Tarifnormen erlauben. Sie
zeichnen sich dadurch aus, dass sie Abwei-
chungsthemen festlegen, dass sie zumeist
Bandbreiten für Abweichungen definieren
und dass sie Verhandlungen der Betriebs-
parteien sowie einen Zustimmungsvorbe-
halt der Tarifvertragsparteien vorsehen.

(1) Arbeitszeitkorridor: Die 1994 geltende
Regelung erlaubt die Arbeitszeitverlänge-
rung oder -verkürzung um bis zu 2,5 Stun-
den mit Entgeltausgleich. Erstreckt sich die
Geltung der Abweichung auf größere Be-
triebe oder Betriebsteile, ist die Zustim-
mung der Tarifvertragsparteien verpflich-
tend.

(2) Entgeltkorridor: Die Anfang 1998 in
Kraft getretene Regelung eröffnet die Mög-
lichkeit einer Entgeltabsenkung um bis zu
10 %. Sie ist geknüpft an Bedingungen wie
die Beschäftigungssicherung, die Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit oder wirt-
schaftliche Schwierigkeiten des Unterneh-
mens. Der Abbau übertariflicher Leistun-
gen soll Vorrang haben.

(3) Jahresleistung/Einmalzahlung: Die zu-
letzt 2002 vereinbarte Regelung lässt eine
Veränderung der Höhe und des Auszah-
lungszeitpunktes der Jahresleistung (oder
anderer Einmalzahlungen wie des Urlaubs-
geldes) für das laufende Kalenderjahr zu.
Auch hier sind Kürzungen wirtschaftlich
zu begründen, und Reduzierungen über-
tariflicher Leistungen sollten Vorrang ha-
ben.

(4) Tarifkonkurrierende Betriebe: Nach der
seit Mitte 2002 gültigen Regelung können
die Betriebsparteien für einzelne Betriebe
oder Betriebsteile befristet niedrigere Ent-
geltsätze aushandeln, sofern diese in einer
Tarifkonkurrenz zu anderen Tarifverträgen
stehen. Die Abweichung kann auch unbe-
fristet vereinbart werden.

(5) Firmenbezogene Verbandstarifverträge:
Ebenfalls seit Mitte 2002 existiert die Mög-
lichkeit, eine vom Verbandstarifvertrag ab-
weichende Tarifvereinbarung für ein Un-
ternehmen – analog zu einem Haustarif-
vertrag – zu treffen. Dieses Instrument soll
der Ergänzung dienen und erst nach Prü-
fung anderer Möglichkeiten genutzt wer-
den. Abweichungen können zu allen tarif-
lichen Themen vereinbart werden und sind
durch die Tarifvertragsparteien abzuschlie-
ßen.

2.2 METALLINDUSTRIE

In der Metallindustrie war die Durchset-
zung der Öffnungsklauseln von Konflik-
ten geprägt. Die 1993 vereinbarte Härte-
fallklausel kam nur durch die vorzeitige
Kündigung der ostdeutschen Tarifverträge
und das Drängen der Arbeitgeberverbände
zustande, und die Pforzheimer Vereinba-
rung von 2004, in der die Begrenzung von
Tarifabweichungen auf Sanierungsfälle
aufgehoben wurde, ist ohne den offenen
Druck der rot-grünen Bundesregierung
und die Androhung gesetzlicher Öff-
nungsklauseln im Jahr 2003 nicht zu ver-
stehen. Dennoch war gerade die Pforzhei-
mer Vereinbarung auch eine Reaktion auf
wachsende Probleme der Tarifpraxis in der
Branche. Dazu zählten sowohl die Auswei-
tung der wilden Dezentralisierung (vor al-
lem in Ostdeutschland) als auch die In-
transparenz und mangelnde Kontrolle
über Tarifabweichungen in Westdeutsch-
land. Erschwerend hinzu kam eine starke
Abnahme der Tarifbindung, die nach Be-
schäftigten zwischen 1990 und 2007 um
mehr als 15 % auf nur noch gut 56 % zu-
rückging.

Insgesamt existieren in der Metallin-
dustrie drei flächentarifvertragliche Rege-
lungen zur Tarifabweichung. Wie die Rege-
lungen der chemischen Industrie zielen sie
auf zeitlich begrenzte Abweichungen mit
dem Ziel, Beschäftigung zu sichern. Im Un-
terschied zur chemischen Industrie zeich-
nen sie sich dadurch aus, dass sie keine the-
matischen Beschränkungen vornehmen,
dass sie keine Schwellenwerte für das Aus-
maß materieller Konzessionen festlegen
und dass sie nicht als Betriebsvereinbarun-
gen zu verhandeln sind, sondern den Status
von ergänzenden Tarifvereinbarungen ha-
ben. Die Mitte der 1990er Jahre abgeschlos-
senen Tarifvereinbarungen zur Standort-
und Beschäftigungssicherung, die den Be-
triebsparteien Möglichkeiten der Arbeits-
zeitverkürzung ohne Lohnausgleich zur
Beschäftigungssicherung bieten, werden
hierbei nicht als Tarifabweichungen ver-
standen. Sie haben zwar den Verhand-
lungsspielraum für betriebliche Bündnisse
erweitert, garantieren jedoch die Konstanz
der Stundenentgelte. Diese Form der Ar-
beitszeitverkürzung bedeutet deshalb keine
materielle Konzession, sondern stellt eine
kollektiv vereinbarte Teilzeit dar.

(1) Härtefallklauseln: Die seit Frühjahr
1993 für die ostdeutschen Tarifgebiete gel-

tenden Härtefallklauseln erlauben Tarifab-
weichungen durch die Tarifvertragspartei-
en ohne thematische Einschränkungen.
Bedingung ist aber der Nachweis einer
wirtschaftlichen Krisensituation des Un-
ternehmens.

(2) Sanierungsregelungen: Seit Mitte der
1990er Jahre wurden in mehreren west-
deutschen Tarifgebieten Öffnungsklauseln
vereinbart, die unternehmensbezogene Ab-
weichungen bei wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten erlaubten. Teilweise waren diese
Regelungen auf bestimmte Themen – wie
die Verschiebung von Entgelterhöhungen –
beschränkt, teilweise waren sie auch the-
matisch offen.

(3) Pforzheimer Vereinbarung: In der Pforz-
heimer Vereinbarung des Jahres 2004 wird,
wie bereits erwähnt, die Begrenzung auf
Sanierungsfälle aufgehoben. Als Bedin-
gung für den Abschluss einer Tarifabwei-
chung gelten die Sicherung oder der Aus-
bau der Beschäftigung sowie die Verbesse-
rung der Innovations- und Wettbewerbs-
fähigkeit und der Investitionsbedingungen.
Die Vereinbarung sieht dafür die Prüfung
von Maßnahmen durch die Betriebspartei-
en unter Hinzuziehung der Tarifvertrags-
parteien vor. Die Unternehmen sind zu 
einer umfassenden Information und zur
Bereitstellung entsprechender Unterlagen
verpflichtet.

3
Anzahl und Inhalte der 
Tarifabweichung

Die Datenlage zur Verbreitung von Tarif-
abweichungen und ihren Inhalten ist für
die beiden Branchen unterschiedlich. Für
die chemische Industrie liegen Daten der
Gewerkschaft und des Arbeitgeberver-
bandes vor, die jeweils den gesamten 
Zeitraum seit Vereinbarung der entspre-
chenden Tarifregelungen bis 2007 ab-
decken. Allerdings bezieht sich diese Do-
kumentation nur auf die Verbreitung 
der einzelnen Instrumente und nicht auf
die Anzahl abweichender Vereinbarun-
gen. Auch existieren keine weiteren In-
formationen über die Inhalte der Ab-
weichungen oder die Gegenleistungen 
der Unternehmen. In der Metallindustrie
werden die abweichenden Vereinbarun-
gen seit 2004 sowohl in den Bezirken als
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das Flächentarifvertragsniveau bereits wäh-
rend der Laufzeit der Vereinbarung defi-
niert werden. Ihr Anteil an den vereinbar-
ten Wochenarbeitszeitverlängerungen be-
trug 2006 fast 30 %.

Insbesondere bei den Gegenleistungen
der Unternehmen sind Verhandlungserfol-
ge der Gewerkschaft unübersehbar. Alle in
den Tarifabweichungen ausgehandelten
Gegenleistungen – mit Ausnahme von Bo-
nusregelungen, die besondere Leistungen
für Gewerkschaftsmitglieder definieren –,
weisen stark steigende Anteile auf (Abbil-
dung 2). Inzwischen gibt es kaum mehr ei-
ne Tarifabweichung, die keine Beschäfti-
gungssicherung enthält. Hoch einzuschät-
zen ist der Anstieg der Investitionszusagen,
die zumindest potenziell eine Verbesserung
der Wettbewerbsfähigkeit nach sich ziehen
können und es den Unternehmen dann
auch ermöglichen würden, nach Ablauf der
abweichenden Vereinbarung wieder zu den
Normen der Flächentarifverträge zurück-
zukehren. Damit ist freilich keine Garantie
verbunden; doch immerhin konnte die
durchschnittliche Investitionssumme pro
Vereinbarung im Untersuchungszeitraum
vervielfacht werden. Zu einer geordneten

Abweichungsquote bezogen auf alle tarif-
gebundenen Unternehmen der Branche
liegt 2006 bei gut 10 %. Ähnlich lautet auch
eine gewerkschaftliche Schätzung für die
chemische Industrie (Förster 2008).

Anders als in der chemischen Industrie
sind in der Metallindustrie Arbeitszeit und
Entgelt als wichtigste Konzessionsthemen
etwa gleich verbreitet. Die Anteile von je-
weils knapp 70 % an allen abweichenden
Vereinbarungen für beide Themen impli-
zieren zudem, dass die Themen häufig auch
kombiniert auftreten. Von wachsender Be-
deutung ist das Thema der neuen Entgelt-
rahmenabkommen (ERA), dessen Anteile
an den abweichenden Vereinbarungen 
sich im Untersuchungszeitraum mehr als
verdoppelt haben. 2006 enthielt fast jede 
zweite Vereinbarung eine Abweichung 
zum Thema ERA, was zum einen an den
nahenden ERA-Einführungsterminen lag
und zum anderen daran, dass sich ERA für
Kostensenkungen aus Sicht der Gewerk-
schaft gut eignete, weil damit nicht spür-
bar in die tariflichen Entgelte eingegriffen
wurde.

Das wichtigste Einzelthema der ma-
teriellen Konzessionen aber war die Ar-
beitszeitverlängerung ohne Entgeltaus-
gleich, die in gut 58 % aller Vereinbarungen
enthalten war. 60 % darunter bestanden
wiederum aus Verlängerungen der Wo-
chenarbeitszeit. Andere Formen waren zu-
sätzliche Arbeitszeitkontingente oder Qua-
lifizierungszeiten, deren Anteil im Unter-
suchungszeitraum stark anstieg. Dies ist
ebenso als Hinweis auf einen Kontrollan-
stieg der Gewerkschaft zu werten wie die
Zunahme von Rückkehrregelungen, in de-
nen verbindliche Schritte zur Rückkehr auf

auch im zentralen Tarifarchiv erfasst und
dort nach bestimmten Kategorien ausge-
wertet.2

3.1 CHEMISCHE INDUSTRIE

In der chemischen Industrie waren die An-
teile der Instrumente zur Tarifabweichung
Ende 2006 wie folgt verteilt: Die am meis-
ten genutzten Instrumente waren der Ar-
beitszeitkorridor (41 % Anteil an allen Nut-
zungen) und der Entgeltkorridor (33 %).
Mehr als jede fünfte Nutzung entfällt auf
die firmenbezogenen Verbandstarifverträ-
ge (22 %). Die Einmalzahlung rangiert mit
einem Anteil von 13 % auf dem vierten
Platz. Tarifkonkurrierende Regelungen,
beispielsweise für Dienstleistungsbereiche
der Unternehmen, spielen nur eine unter-
geordnete Rolle (1 %).

Aus den Interviews und Fallstudien ist
bekannt, dass die Abweichungsinstrumen-
te zumeist gemeinsam genutzt werden. Be-
sonders häufig findet sich demnach die
Verbindung von Arbeitszeitverlängerung
und Entgeltkürzung. Unter den Arbeits-
zeitabweichungen dominiert die Arbeits-
zeitverlängerung, die 2006 einen Anteil von
fast 80 % aufwies, und darunter sahen fast
drei Viertel der Fälle eine Verlängerung von
37,5 auf 40 Wochenstunden vor. Zu den In-
halten der firmenbezogenen Verbandstarif-
verträge wie auch der tarifkonkurrierenden
Regelungen liegen keine Informationen
vor. In diesen Vereinbarungen sind mit ho-
her Wahrscheinlichkeit die Grenzen der
Korridore für materielle Konzessionen
überschritten worden. Das Muster der zeit-
lichen Dynamik der Tarifabweichung ist
für die Korridorregelungen und die Jahres-
leistung – nur zu diesen Instrumenten exis-
tieren Zahlen – ähnlich: Einer zunächst ge-
ringen Nutzung folgt im Jahr 2004 ein star-
ker Anstieg, der seinen Scheitelpunkt 2005
erreicht und dann wieder zurückgeht (Ab-
bildung 1).

3.2 METALLINDUSTRIE

In der Metallindustrie ähnelt die zeitliche
Dynamik der Tarifabweichung stark der in
der chemischen Industrie. Auch hier
schnellte die Anzahl der Tarifabweichun-
gen im Jahr 2005 hoch, um dann 2006 wie-
der deutlich abzusinken. Von den im Zeit-
raum von 2004 bis 2006 abgeschlossenen
insgesamt 850 abweichenden Vereinbarun-
gen entfielen 48 % auf das Jahr 2005, aber
nur 32 % auf 2006 und 20 % auf 2004. Die

2 In diesem Zusammenhang kann auch auf eine
Analyse der Tarifabweichungen nach dem Pforz-
heimer Abkommen zurückgegriffen werden, die
ich durchgeführt habe und die Aussagen zur An-
zahl, zu materiellen Konzessionen, Gegenleistun-
gen und Verfahrensregelungen der Vereinbarun-
gen zwischen 2004 und 2006 ermöglicht. Dass
sich keine Angaben zur Verbreitung der Tarifab-
weichung vor 2004 machen lassen, war ein ge-
wichtiger Teil des Problems, das schließlich auch
zum Pforzheimer Tarifvertrag geführt hat.

Abb. 1: Erteilte Genehmigungen für Arbeitszeitkorridor,
Entgeltkorridor und die Jahresleistung*
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*ausschließlich Westdeutschland.
Quelle: IG BCE.
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Rückkehr beitragen können auch die ver-
besserten Mitbestimmungsrechte der Ar-
beitnehmervertreter, hinter denen sich vor
allem Kontrollrechte bei der Umsetzung
der Tarifabweichung verbergen.

4
Praxis der Tarifabweichung:
Artikulation und 
Aushandlung

In beiden Branchen war die Ausweitung
der Tarifabweichung seit 2004 zunächst
von gravierenden Kontrollproblemen be-
gleitet. Die Gewerkschaften haben hierauf
jeweils sehr ähnlich reagiert. Sowohl die IG
BCE als auch die IG Metall haben versucht,
die Prozesskontrolle durch Zentralisierung
zu verbessern, um auf diese Weise auch die
Verbreitung und die Inhalte von Tarifab-
weichungen besser kontrollieren zu kön-
nen. Dies ist ihnen auch in einem bemer-
kenswerten Umfang gelungen. Nichtsdes-
totrotz zeigen sich dabei auch deutliche
Unterschiede in den lokalen Verhand-
lungsprozessen.

4.1 DIE ARTIKULATION ZWISCHEN
DEN VERBANDSEBENEN

Das Artikulationsmuster zwischen den
Verbandsebenen beider Gewerkschaften
hat sich erstaunlich gleichartig entwickelt.
Zunächst war es in beiden Branchen so,
dass die Frage der Prozesskontrolle für 
die Gewerkschaften keine größere Bedeu-
tung hatte. Es herrschte die Erwartung
vor, dass die jeweiligen Regelungen im 
Flächentarifvertrag genügten, um die 
Aushandlung von Tarifabweichungen zu 
steuern. In der chemischen Industrie lag
dabei die Handlungsinitiative ganz bei
den Betriebsparteien. In vielen Fällen
wurden Vereinbarungen betrieblich ver-
handelt und dann der Gewerkschaft zur
Unterschrift zugeschickt, was diese – 
zumeist – akzeptierte. In der Metallin-
dustrie wiederum sollten die in der Ge-
werkschaft wahrgenommenen Probleme
der Sanierungspraxis gerade durch die
Pforzheimer Vereinbarung angegangen
werden, die verpflichtende Nachweise 
der wirtschaftlichen Situation und eine
aktive Rolle der Tarifvertragsparteien vor-
sah.

In beiden Branchen aber brachen mit
dem Anstieg der Tarifabweichungen zwi-
schen 2004 und 2005 Kontrollprobleme
auf. Immer mehr Unternehmen drängten
auf Tarifabweichungen, in der Metallin-
dustrie nicht zuletzt wegen der Vereinba-
rung von Pforzheim, in der chemischen In-
dustrie aber auch unabhängig von neuen
tariflichen Regelungen. Arbeitszeitverlän-
gerungen ohne Entgeltausgleich standen
dabei im Zentrum.

Diese neue Dynamik der Tarifabwei-
chungen wurde von beiden Gewerkschaf-
ten schließlich als Bedrohung für die Prä-
gekraft der Flächentarifverträge gewertet.
In der chemischen Industrie häuften sich 
in den Jahren 2004 und 2005 Fälle, bei 
denen den Betriebsräten Tarifabweichun-
gen durch Drohungen wie Standortverla-
gerungen oder Outsourcing auch in wirt-
schaftlich erfolgreichen Unternehmen ab-
gerungen wurden oder sogar, wie im Falle
eines Reifenstandortes von Continental,
bereits getroffene Vereinbarungen von Un-
ternehmensleitungen nicht eingehalten
worden waren. In dieser Situation wurde
im Verlauf des Jahres 2005 vom Vorstand
der Gewerkschaft eine so bezeichnete „in-
terne Verabredung“ mit dem Ziel ent-
wickelt, die prozedurale Kontrolle deutlich
zu verbessern.

Das darin skizzierte idealtypische Ver-
fahren sah folgende Stufen vor: Die Ge-
werkschaft ist über eine Forderung der Un-
ternehmen nach Tarifabweichungen um-
gehend zu informieren; die Tarifabteilung
im Vorstand entscheidet zentral nach Prü-
fung der wirtschaftlichen Ausgangsbedin-
gungen über den Beginn von Verhandlun-
gen; Verhandlungen im Betrieb finden nur
mit Teilnahme eines gewerkschaftlichen
Vertreters (in kleineren Unternehmen von
Bezirk oder Landesbezirk, in größeren Un-
ternehmen auch ein Tarifsekretär der Ta-
rifabteilung) statt; die Verhandlungen und
Ergebnisse sind in Mitgliederversammlun-
gen zu kommunizieren, und schließlich be-
darf eine Vereinbarung der Genehmigung
durch die Tarifabteilung. Inhaltliche Krite-
rien für Ablehnungen wurden nicht for-
muliert.Allerdings sollten Tarifabweichun-
gen, die nur dem Ziel der Renditesteige-
rung dienen, und Vereinbarungen, die 
absehbar Abweichungswünsche bei Kon-
kurrenten oder konkurrierenden Standor-
ten nach sich ziehen, nicht genehmigt wer-
den. Neu war auch die Empfehlung, die
Mitglieder der Gewerkschaft privilegiert zu
informieren, ein Punkt, der zuvor in den

Abb. 2: In Tarifabweichungen ausgehandelte Gegenleistungen
- Anteile der Themen in % -

Quelle: Eigene Auswertungen des Autors.

Beschäftigungssicherung

Standortsicherung

Investitionen

Innovation/Wettbewerb

Ausbildung

Weiterbildung

Mitbestimmung/Gewerkschaft

Bonusregelungen

Sonstiges

61,7

10,2

12

41,3

73,8

9,5

21,4

8,3

7,7

49,3

79,7

31,4

33,9

15,1

28

16,6

59,8

9

31,1

4,8

8,4

16,8

33,5

24,8

21,1

5,9

40,5

2006
2005
2004

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2009-4-185 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 07.03.2026, 15:06:33. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2009-4-185


190 WSI Mitteilungen 4/2009

Überlegungen der Gewerkschaft gar keine
Rolle gespielt hatte.

In der Metallindustrie hatte die Pforz-
heimer Vereinbarung zunächst den Effekt,
dass Kontrollprobleme offen zu Tage tra-
ten, die zuvor durch den Schleier der In-
transparenz verdeckt worden waren. Wie
in der chemischen Industrie mehrten sich
in den Jahren 2004 und 2005 Fälle, in denen
Betriebsräte ohne Beteiligung der Gewerk-
schaft weitgehende materielle Konzessio-
nen – insbesondere der Arbeitszeitverlän-
gerung ohne Entgeltausgleich – zusagten,
die von der Gewerkschaft dann in den Ver-
handlungen kaum mehr rückgängig ge-
macht werden konnten.Auch die IG Metall
hat deshalb im Jahr 2005 „Koordinierungs-
regeln“ für die Aushandlung von Abwei-
chungen entwickelt. Dazu gehörten folgen-
de Punkte: Anträge auf Verhandlung von
Abweichungen sind an die Bezirksleitun-
gen zu stellen und von diesen auf der
Grundlage umfassender Informationen
des Betriebes zu entscheiden; Bezirkslei-
tungen können die Verwaltungsstellen zu
Verhandlungen ermächtigen; Verhandlun-
gen sind von betrieblichen Tarifkommis-
sionen zu begleiten, die eine Beteiligung
der Mitglieder sicherstellen sollen; Ver-
handlungsergebnisse sind schließlich an
den Vorstand weiterzuleiten, der sie zu ge-
nehmigen und zu verantworten hat. Ein
wichtiges Kriterium dafür war, solche Ta-
rifabweichungen nicht zuzulassen, die sich
Wettbewerbsvorteile durch Abwertungs-
spiralen der Arbeitsstandards verschaffen
wollen.

Die Regelungen beider Branchen äh-
neln sich stark. In beiden Fällen geht es um
die zentrale Kontrolle von Informations-
und Entscheidungsflüssen sowohl bei der
Zustimmung zu Verhandlungen als auch
zu den Verhandlungsergebnissen. Nach
Aussage von Vertretern beider Tarifpartei-
en in den Branchen und nach den Fallstu-
dienerfahrungen im oben angesprochenen
Forschungsprojekt haben sich die neuen
Verfahrensrichtlinien bei Tarifabweichun-
gen mittlerweile in beiden Branchen fest
etabliert. Abweichungen werden zentral
angekündigt, es finden kaum mehr Ver-
handlungen ohne Beteiligung der Tarifpar-
teien statt, und die Tarifparteien haben das
letzte Wort bei der Entscheidung über An-
nahme oder Ablehnung eines Verhand-
lungsergebnisses. Freilich gilt dies nur für
formelle Tarifabweichungen und nicht für
die wilde Dezentralisierung. Zumindest für
die Metallindustrie aber lässt sich nach

Aussage von Tarifexperten beider Tarifpar-
teien sagen, dass mit der Pforzheimer Ver-
einbarung und den neuen Verfahrensricht-
linien auch das Ausmaß der wilden Dezen-
tralisierung – zumindest bislang – rückläu-
fig ist. In der chemischen Industrie hatte
dieses Problem keine solche Virulenz.

Der wichtigste Unterschied zwischen
beiden Branchen besteht im Partizipati-
onsgehalt der Verfahren. In der chemischen
Industrie wird die Information der Mit-
glieder in Mitgliederversammlungen zwar
empfohlen, doch eine systematische Betei-
ligung ist damit nicht verbunden. In der
Metallindustrie hingegen soll über die Bil-
dung von betrieblichen Tarifkommissio-
nen und über Mitgliederentscheidungen
die Mitgliederbeteiligung zu einem grund-
legenden Bestandteil der Verfahren ge-
macht werden. Die Beteiligung soll nicht
nur dem Ziel dienen, die Kontrolle über die
Prozesse der Tarifabweichung zu verbes-
sern,3 sondern sie intendiert ausdrücklich,
die gewerkschaftliche Organisationsmacht
im Betrieb zu stärken (Huber et al. 2006).
Durch bevorzugte Partizipation der Mit-
glieder an Verhandlungen und Entschei-
dungen zur Tarifabweichung soll die Mit-
gliedernähe der Gewerkschaft verbessert
und damit ihre Attraktivität für Mitglieder
– vorhandene und potenzielle – erhöht
werden. Welche Prägekraft aber haben die-
se Verfahrensvorgaben tatsächlich für die
soziale Praxis im Betrieb?

4.2 LOKALE AUSHANDLUNGEN 
UND AKTEURE

Die Aushandlungspraxis ist auf den ersten
Blick vielfältig. In beiden Branchen finden
sich in Fallstudien Beispiele, in denen die
Kontrollvorgaben in problematischer Wei-
se gehandhabt werden. In der chemischen
Industrie bestehen die Probleme vor allem
darin, dass die Betriebsparteien vor Ein-
beziehung der Gewerkschaft Vorabspra-
chen getroffen haben. Auch Mitgliederver-
sammlungen sind keine gängige Praxis. In
der Metallindustrie ist das zentrale Pro-
blem, dass lokale Verhandlungsakteure die
Beteiligungsverfahren nur unzureichend
umsetzen. In diesen Fällen werden die Ta-
rifkommissionen auf wenige Personen be-
schränkt und von Betriebsrat und Be-
treuern bestimmt, anstatt von den Mitglie-
dern gewählt zu werden, oder es wird auf
eine Entscheidung der Mitglieder über die
Annahme eines Verhandlungsergebnisses
verzichtet.

Die auftretenden Probleme sind bei al-
ler Unterschiedlichkeit nicht zufällig. So
zeigen sich jeweils deutliche Bezüge zu den
unterschiedlichen Regelungsgrundlagen.
Weil Abweichungen den Status von Be-
triebsvereinbarungen haben, finden sich
Probleme in der chemischen Industrie vor
allem an der Schnittstelle zwischen den Be-
triebs- und den Tarifparteien. Auch über-
rascht es nicht, dass dort die Mitgliederin-
formation nur eine untergeordnete prakti-
sche Bedeutung hat. In der Metallindustrie
ist die leitende Rolle der Tarifpartei Ge-
werkschaft bei den Verhandlungen weit
weniger umstritten; sie ist Herrin des Ver-
fahrens, weil die Tarifabweichung als Ta-
rifvereinbarung verhandelt wird. Hier 
entstehen die Probleme vorrangig aus Um-
setzungsdefiziten der neuartigen Beteili-
gungsverfahren, die für die lokalen Interes-
senvertretungen zwangsläufig mit einem
neuen Rollenverständnis verbunden sind,
weil sie sich der Diskussion und vor allem
den Entscheidungen der Mitglieder stellen
müssen.

Trotz dieser Probleme zeigen andere
Fälle in der Metallindustrie, dass bei erfolg-
reicher Umsetzung der beteiligungsorien-
tierten Verfahren ein Legitimationsgewinn
für die Interessenvertretungen entstehen
kann. Dies ist ein entscheidender Vorzug
solcher Verfahren. Auch in der chemischen
Industrie gibt es Fälle, in denen die Be-
schäftigten gut informiert und eingebun-
den werden. Insbesondere dort, wo die In-
teressenvertretungen konfliktorientierte
Strategien entwickelt haben und die Be-
schäftigten mobilisiert wurden, haben die
Verhandlungen zu Tarifabweichungen die
betriebliche Stellung der Interessenvertre-
tungen gestärkt. Allerdings wird dabei von
den Beschäftigten selten zwischen Be-
triebsrat und Gewerkschaft unterschieden,
sodass eine Steigerung der gewerkschaftli-
chen Organisationsmacht zumeist nicht er-
folgt. Die Vermeidung von Mitgliederver-
lusten wird hier schon als Erfolg gewertet.
Dies ist in der Metallindustrie anders, wo –
wenn auch nur in vereinzelten Fällen – die
Stellung der Gewerkschaft im Betrieb ge-
festigt wurde oder sogar starke Mitglieder-
gewinne verzeichnet werden konnten. Die
notwendige Bedingung dafür scheint zu

3 Hier wären sogar mögliche Widersprüche zwi-
schen zentraler Kontrolle und dezentralen Beteili-
gungsverfahren nicht auszuschließen, z. B. wenn
Vorstand und Mitglieder ein Verhandlungsergeb-
nis nicht einheitlich bewerten.
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sein, dass die Beteiligungsverfahren ernst-
haft und mit dem ausdrücklichen Ziel der
Mitgliedergewinnung umgesetzt werden.
Die Legitimationsfrage ist für die Interes-
senvertretungen vor allem deshalb so be-
deutend, weil in allen untersuchten Fällen
die Belegschaften einer Tarifabweichung
zunächst mehrheitlich skeptisch gegen-
überstanden und sich deshalb die Interes-
senvertretungen für Tarifabweichungen
erst eine Legitimationsbasis schaffen muss-
ten.

Allerdings hat die Ausrichtung auf be-
teiligungsorientierte Verfahren für die Ge-
werkschaften auch einen Preis. Diese sind
nämlich sinnvoll nur dort anzuwenden, wo
die Gewerkschaften ein Mindestmaß an
Organisationskraft haben, die sie stärken
und in den Verhandlungen mit den Unter-
nehmen nutzen können. Deshalb entschei-
det sich die IG Metall nach Aussage befrag-
ter Gewerkschaftssekretäre zunehmend,
Abweichungen nur zu verhandeln, falls ei-
ne gewerkschaftliche Mindeststärke bereits
besteht oder der Betriebsrat und auch die
Unternehmensseite die Mitgliederrekrutie-
rung im Vorfeld der Verhandlungen unter-
stützen.

5
Bewertung

Tarifabweichungen sind zunächst als eine
Gefährdung für die Prägekraft der Flächen-
tarifverträge einzustufen, weil sie auf der
Ebene der Einzelunternehmen Tarifnor-
men unterschreiten und dadurch Arbeits-

standards definieren, die mit den Tarifnor-
men konkurrieren. Zugleich liegt die Ver-
handlungsinitiative bei den Unternehmen.
Gewerkschaften und Betriebsräte handeln
aus der Defensive. Diese Defensive ist aber
keine Folge der Tarifabweichungen, son-
dern den Machtverschiebungen zugunsten
der Unternehmen geschuldet, die nun ei-
nen neuartigen Druck auf Tarifnormen
ausüben können. Aus den Erfahrungen der
chemischen und der Metallindustrie lässt
sich folgern, dass in dieser Situation Tarif-
abweichungen den Interessenvertretungen
zumindest potenziell Möglichkeiten bie-
ten, die Probleme, die sich aus den Macht-
verschiebungen für die Tarifregulierung er-
geben, aktiv anzugehen. Dafür lassen sich
zwei Argumente anführen.

Erstens führen Tarifabweichungen nicht
per se zu einer Erosion der Flächentarifver-
träge. Ihre Auswirkungen auf die Flächen-
tarifverträge hängen vielmehr entschei-
dend davon ab, wie gut die Gewerkschaften
mit dem Problem in der Praxis umgehen.
Sofern die Gewerkschaften die inhaltliche
und prozedurale Kontrolle von Tarifabwei-
chungen zum Problem ihrer Organisation
machen und aktiv verfolgen, bestehen
durchaus Chancen, Anzahl und Reichweite
materieller Konzessionen einzudämmen
und erfolgreich Gegenleistungen der Un-
ternehmen einzufordern. Nicht von unge-
fähr stagniert die Abweichungsquote in
beiden Branchen bei etwa 10 %; einen
Flächenbrand der Tarifabweichung gab es
damit bislang nicht. Zudem lässt sich sa-
gen, dass beteiligungsorientierte Verfahren
Möglichkeiten einer neuen Legitimierung
gewerkschaftlichen Handelns bieten, die ei-

ne Festigung der gewerkschaftlichen Orga-
nisationsmacht im Betrieb nach sich ziehen
können. Auf diese Weise bietet sich sogar
die Chance, dass die Gewerkschaften ein
Stück aus ihrer strukturellen Defensive
herauskommen.

Zweitens ist zu bedenken, dass die Ta-
rifabweichungen nicht die Ursache der ab-
nehmenden Prägekraft der Tarifverträge,
sondern ihre Folge sind. Anders als die wil-
de Dezentralisierung bieten Tarifabwei-
chungen immerhin Ansatzpunkte für ge-
werkschaftliche Kontrollpraktiken. Sofern
diese auch genutzt werden, können Tarif-
abweichungen sich zu wirkungsvollen Ins-
trumenten entwickeln, die zur Eindäm-
mung der Erosion des Flächentarifvertra-
ges beitragen. Nicht von ungefähr ist in der
chemischen Industrie die Tarifbindung
konstant hoch und konnte in der Metallin-
dustrie die wilde Erosion – zumindest nach
allem, was wir wissen – begrenzt werden.

Freilich gilt bei dieser Bewertung, dass
die Gewerkschaften für eine erfolgreiche
Kontrollpraxis ein Mindestmaß an Durch-
setzungskraft und betrieblicher Präsenz
haben müssen. Wo diese Bedingungen
nicht gegeben sind, geraten die Möglich-
keiten einer offensiven gewerkschaftlichen
Strategie im Umgang mit Tarifabweichun-
gen zwangsläufig an Grenzen. In der Folge
könnte die Differenzierung von Tarifstan-
dards zwischen Betrieben, aber auch zwi-
schen Branchen, abhängig von der Organi-
sationsmacht der Gewerkschaft weiter zu-
nehmen. Aber auch hier gilt, dass ohne die
Tarifabweichung die Probleme kaum klei-
ner wären; sie wären nur weniger transpa-
rent.
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